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#ST# Anzeigen sowie Wettbewerbsausschreibungen

Internationales Steuerrecht der Schweiz
Unter diesem Titel veröffentlicht die Eidgenössische Steuerverwaltung eine

Sammlung schweizerischer Abkommen und Ausführungsvorschriften. Das Werk
wird im Endausbau enthalten :

I. alle Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz, die Ausführungsvorschrif-
ten des Bundes, die internationale Gegenrechtserklärung über Erbschafts-
und Schenkungssteuern und die Musterabkommen der OECD;

II. die steuerlichen Bestimmungen aus anderen Abkommen (Auszüge und
Hinweise) ;

III. die staatsvertragliche Regelung der steuerlichen Privilegien der diplomati-
schen Missionen, konsularischen Posten und ihres Personals sowie der in-
ternationalen Organisationen und ihrer Beamten.

Bisher sind zwei Bände (Teil I) erschienen. Das Werk wird durch periodische
Nachträge nachgeführt und durch einen dritten Band (Teile II und III) ergänzt
werden.

Der Preis für die beiden bisher erschienenen Bände beträgt 40 Franken.
Bestellungen sind schriftlich zu richten an die Eidgenössische Steuerverwaltung,
Unterabteilung internationales Steuerrecht, 3003 Bern.

Das Bundesamt für Sozialversicherung veröffentlicht :

Textausgabe
der kantonalen Gesetze über Familienzulagen

10. Nachtrag

Stand 1.Mai 1969 Preis: 5.60Franken

Zu beziehen bei der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale,
3000 Bern.
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Textausgabe zum Arbeitsgesetz

Sie kann bei der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale,
3000 Bern, zum Preise von 8 Franken bezogen werden.

Sie enthält die Texte des Arbeitsgesetzes sowie der Verordnungen I und II
und der Verfügung Nr. l des EVD über die internationalen Organisationen.
Zu den einzelnen Artikeln des Gesetzes und der Verordnungen wurden Fuss-
noten angebracht, um den Zusammenhang der Vorschriften deutlich zu
machen. Ein ausführliches Sachregister erleichtert die Auffindung der einschlä-
gigen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen.

Fünf Anhänge ergänzen die amtlichen Texte, wobei der Geltungsbereich
der Sonderbestimmungen über die Arbeits- und Ruhezeit (VO II), die kanto-
nale Behördenorganisation, eine Übersicht über die kantonalen Feiertage, die
den Sonntagen gleichgestellt sind, und eine Liste über die gesetzlichen Ferien-
ansprüche in den einzelnen Kantonen dargestellt werden. Ganz besonderes In-
teresse dürfte der Anhang V, Muster für Stunden- und Schichtenpläne, finden;
im Mehrfarbendruck werden 9 Planbeispiele über den ununterbrochenen Be-
trieb anschaulich wiedergegeben und zudem erläutert. Diese Beispiele beruhen
selbstverständlich auf den einschlägigen arbeitsgesetzlichen Bestimmungen,
insbesondere aber auch auf der Praxis des BIGA als Bewilligungsbehörde für
industrielle Betriebe. Die Textausgabe wird deshalb namentlich dem Praktiker
gute Dienste leisten.

Das Bundesamt für Sozialversicherung veröffentlicht ein

Verzeichnis der in der Invalidenversicherung
zugelassenen Sonderschulen

Das Verzeichnis ist auf losen Blättern in zwei Ringheftern aus Pressspan zu-
sammengefasst und mit einem Griffregister nach Kantonen geordnet. Jede
Schule erscheint auf einem separaten Blatt, das neben Adresse, Telephonnummer
und dem Träger der Schule Auskunft gibt über Aufnahme: Knaben oder Mäd-
chen, Mindestalter; Art des Gebrechens; Durchführung weiterer Einzelmass-
nahmen ; Zahl der Plätze sowie allfällige weitere Abteilungen.

Die zwei Ringhefter können unter Nummer 318.511 zum Preise von Fr. 21.-
bei der Eidgenössischen Drucksachen-und Materialzentrale, 3000 Bern, bezogen
werden. Dem Verzeichnis liegt ein Bestellschein bei, mit welchem sich Interes-
senten als Abonnent für die Nachträge vormerken lassen können.
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